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Vorwort zum Nachtrag 12, gültig ab 1. Januar 2020 

Die Schweiz hat mit zwei weiteren Staaten ein bilaterales Sozialver-
sicherungsabkommen abgeschlossen. Zum einen mit dem Kosovo, 
dieses Abkommen ist per 1. September 2019 in Kraft getreten, zum 
anderen mit Brasilien – dieses Abkommen ist seit 1. Oktober 2019 in 
Kraft (vgl. AHV/EL-Mitteilungen Nr. 415 und Nr. 417). Der Abschluss 
dieser Sozialversicherungsabkommen hat diverse Anpassungen zur 
Folge, indem die beiden Staaten neu zu den Vertragsstaaten hinzu-
gekommen sind.  

Die Bescheinigung A1 in Anhang 18 wurde aktualisiert, damit in be-
stimmten Spezialfällen auch Tätigkeiten, die nur in einem einzigen 
Staat ausgeübt werden, abgedeckt sind (vgl. AHV/EL-Mitteilung 
Nr. 412). Die Bescheinigung A1 enthält hierfür eine neue Ziff. 3.12. 
Diese ist nur in Sonderfällen, d.h. wenn die arbeitnehmende Person 
in einem anderen Staat, in dessen Gebiet sie gar keine Erwerbstä-
tigkeit ausübt, von der Beitragspflicht auszunehmen ist, anzukreu-
zen und bedarf des ausdrücklichen Antrags der betroffenen Person. 
Es gibt für diesen Fall auch ein neues Antragsformular (Anhang 19). 
Beide Formulare sind in ALPS hinterlegt. 

Ferner wurden die Entsendungsbestimmungen präzisiert (u.a. 
Rz 2024, 2044.1 und 2072) und an mehreren Stellen die Vorge-
hensweise in ALPS festgehalten (z.B. Rz 2028, 2029.1, 2075 f.). 
Eine Präzisierung hat auch die Randziffer betreffend die Unterstel-
lung von arbeitslosen Personen erfahren (Rz 2037.1).  

Vorliegender Nachtrag enthält gewisse Überarbeitungen, Korrektu-
ren kleiner Fehler, so namentlich auch in den Tabellen im Anhang 
sowie Anpassungen, die dem besseren Verständnis dienen. Ebenso 
wurde die Rechtsprechung des höchsten Gerichts auf den neusten 
Stand gebracht. 

Die Änderungen sind mit dem Vermerk 1/20 gekennzeichnet. 

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/12282/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/12328/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/12234/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/12234/download
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Beispiel 1: Für eine Deutsche, die in der Schweiz und in 
der Türkei erwerbstätig ist, ist die Türkei ein Nichtvertrags-
staat. 
Beispiel 2: Für einen Türken mit Wohnsitz in der Schweiz, 
der in Israel erwerbstätig ist, stellt Israel ein Nichtvertrags-
staat dar.  
Beispiel 3: Für eine Südafrikanerin, die sowohl in der 
Schweiz als auch in Nordmazedonien erwerbstätig, ist 
Nordmazedonien ein Nichtvertragsstaat.  

Wurde ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben 
und befindet sich der Aufenthaltsort in der Schweiz, wird 
von einem Schweizer Wohnsitz ausgegangen (Art. 13 
Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 ZGB)1. 

In der Schweiz wohnhafte Inhaber bzw. Inhaberinnen oder 
Teilhaber bzw. Teilhaberinnen von Betrieben oder von Be- 
triebsstätten in einem Nichtvertragsstaat sowie Organe von 
juristischen Personen in einem Nichtvertragsstaat haben 
auf dem im Ausland erzielten Erwerbseinkommen nach in-
nerstaatlichem Recht keine Beiträge zu bezahlen (Art. 6ter 
Bst. a und b AHVV). Sie gelten daher als Nichterwerbstä-
tige, wenn sie in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausü-
ben. Das im Ausland erzielte Erwerbseinkommen ist je-
doch als massgebendes Renteneinkommen für die Bei-
tragsbemessung zu berücksichtigen. Wird zusätzlich in der 
Schweiz ein Erwerbseinkommen erzielt und ist eine solche 
Person in der Schweiz nicht dauernd voll erwerbstätig, ist 
eine Vergleichsrechnung vorzunehmen (Art. 28bis AHVV, 
vgl. dazu Rz 2033 ff. WSN). 

Eine Person, die nach bisherigem Recht unterstellt ist, 
kann beantragen, dass auf sie das neue Recht angewen-
det wird. Wurde der Antrag innerhalb von 3 Monaten nach 
Inkrafttreten gestellt, gilt das neue Recht ab Inkrafttreten. 
Wird der Antrag nach Ablauf der 3 Monate gestellt, gilt das 

                                      
1  18. Juni  2019  –       9C_295/2019 

1016.2 
1/16 

1030.1 
1/20 

1038.1 
1/20 

2009.2 
1/20 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a24
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a28bis.html
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neue Recht ab dem ersten Tag des darauf folgenden Mo-
nats. 

Die Versicherungsunterstellung von Personen, die in meh-
reren Staaten arbeiten, ist in zwei Schritten zu prüfen:  
– Für die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschrif-

ten ist das Beitragsstatut (unselbstständig oder selbst-
ständig erwerbend) massgebend, das aufgrund des nati-
onalen Rechts desjenigen Staates bestimmt wird, in wel-
chem die jeweilige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird (für 
die Schweiz siehe die WSN und WML)2.  

– Wenn der erste Schritt  zu einer Unterstellung unter die 
schweizerischen Rechtsvorschriften geführt hat, hat die 
Ausgleichskasse die im Ausland ausgeübten Erwerbstä-
tigkeiten so zu behandeln, als ob sie in der Schweiz aus-
geübt worden wären (Art. 13 Abs. 5 Vo 883/2004). Sie 
muss dabei prüfen, ob gemäss den Abgrenzungskrite-
rien des Schweizer Rechts (siehe die WSN und die 
WML) die im EU-/EFTA-Staat ausgeübte Erwerbstätig-
keit umzuqualifizieren ist (unselbstständig in selbststän-
dig oder umgekehrt). 

Für die Bestimmung der Versicherungsunterstellung bei 
der Ausübung von Erwerbstätigkeiten in zwei oder mehr 
Staaten werden marginale Tätigkeiten nicht berücksichtigt. 
Diese Bestimmung bezweckt zu verhindern, dass sich die 
Versicherungsunterstellung aufgrund kleiner Tätigkeiten 
ändert und will zudem Missbrauch verhindern.  
Als marginal gelten Tätigkeiten, die aufgrund ihrer Eigenart 
unbedeutend sind. Ein Indikator für eine marginale Tätig-
keit kann eine reguläre Arbeitszeit und/oder eine Entlöh-
nung von weniger als 5% im Verhältnis zum Gesamtpen-
sum pro Staat sein (mehrere Erwerbstätigkeiten für ver-
schiedene Arbeitgebende werden zusammengezählt; 
Art. 14 Abs. 5b Vo 987/2009; betr. die Leitung eines Unter-

                                      
2  27. Mai   2013  9C_62/2013     BGE  139  V 297 

2013 
1/19 

2016.1 
1/20 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112876/index.html#a14
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nehmens, vgl. Rz 3082 ff.). Hingegen sind Entschädigun-
gen für marginale Tätigkeiten im zuständigen Staat bei-
tragsrechtlich abzurechnen.  

Zur Abklärung, ob Tätigkeiten in mehreren EU-/EFTA- 
Staaten und der Schweiz zu einer Versicherungsunterstel- 
lung in der Schweiz führen, stellt das BSV auf der Start-
seite von ALPS ein Hilfsformular zur Verfügung (s. auch 
Anhang 10). 

Beispiel 1: Ein Liechtensteiner lebt in der Schweiz und ar-
beitet als Arbeitnehmer für den gleichen Arbeitgeber in der 
Schweiz und in Norwegen. Einen wesentlichen Teil seiner 
Erwerbstätigkeit übt er in der Schweiz aus: Er ist für sein 
gesamtes Einkommen in der AHV/IV/EO und ALV versi-
chert (Art. 13 Abs. 1 Bst. a Vo 883/2004). 
Beispiel 2: Ein Franzose lebt in Belgien und arbeitet für ei-
nen Schweizer Arbeitgeber in Frankreich und in Luxem-
burg: Er ist für sein gesamtes Einkommen in der 
AHV/IV/EO und ALV versichert (Art. 13 Abs. 1 Bst. b i 
Vo 883/2004). 
Beispiel 3: Ein Italiener lebt in der Schweiz und arbeitet als 
Arbeitnehmer für zwei verschiedene Arbeitgebende (Sitz 
Schweiz und Frankreich) zu einem unwesentlichen Teil in 
der Schweiz und zu einem wesentlichen Teil in Frankreich. 
Er ist nicht in der AHV/IV/EO und ALV, sondern in Frank-
reich versichert (Art. 13 Abs. 1 Bst. b iii Vo 883/2004).  
Beispiel 4: Eine Italienerin lebt in der Schweiz und arbeitet 
als Arbeitnehmerin für zwei verschiedene Arbeitgebende 
(Sitz Deutschland und Frankreich) zu einem unwesentli-
chen Teil in der Schweiz und zu einem wesentlichen Teil in 
Frankreich. Sie ist für ihr gesamtes Einkommen in der 
AHV/IV/EO und ALV versichert (Art. 13 Abs. 1 Bst. b iv 
Vo 883/2004).  

Arbeitnehmende, die von der Schweiz vorübergehend in 
einen EU-Staat (Staatsangehörige der Schweiz oder der 
EU) bzw. in einen EFTA-Staat (Staatsangehörige der 
Schweiz oder der anderen EFTA-Staaten) entsandt wer-
den, bleiben in der AHV/IV/EO und ALV versichert (Art. 12 
Abs. 1 Vo 883/2004), wenn 

2022.1 
1/20 

2023 
1/16 

2024 
1/20 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a13.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html#a12
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html#a12
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– sie unmittelbar vor ihrer Abreise in der Schweiz gestützt 
auf den Schweizer Wohnsitz oder eine Erwerbstätigkeit 
in der Schweiz versichert waren3; davon wird bei einer 
Vorversicherungsdauer von einem Monat grundsätzlich 
ausgegangen;  

– vorgesehen ist, dass sie nach Ablauf der Entsendedauer 
wieder in der Schweiz beschäftigt werden; grundsätzlich 
sollten dieselben Arbeitgebenden beabsichtigen, die Ar-
beitnehmenden weiterhin zu beschäftigen; 

– der entsendende Arbeitgebende im Ursprungsland be-
reits seit einer gewissen Zeit nennenswerte wirtschaftli-
che Aktivitäten ausübt; 

– zwischen dem entsendenden Arbeitgeber und seinem 
Arbeitnehmer während der ganzen Entsendedauer nach-
weisbar eine direkte arbeitsrechtliche Bindung besteht, 
was namentlich bedeutet, dass dem Arbeitgeber das 
Kündigungsrecht zusteht und er auch in groben Zügen 
die auszuübenden Tätigkeiten bestimmt; 

– sie grundsätzlich nicht eingestellt werden, um eine an-
dere arbeitnehmende Person, deren Entsendedauer ab-
gelaufen ist, zu ersetzen. 

Arbeitgebende, die Arbeitnehmende von der Schweiz aus 
in einen EU- bzw. EFTA-Staat entsenden, beantragen vor 
Beginn der vorübergehenden Tätigkeit des Arbeitnehmen-
den in einem EU- bzw. EFTA-Staat von ihrer Ausgleichs-
kasse eine Entsendungsbescheinigung (Bescheinigung 
A1). Die Ausgleichskasse kann von den Arbeitgebenden 
verlangen, einen Antrag zur Weitergeltung des schweizeri-
schen Sozialversicherungsrechts während einer vorüber-
gehenden Tätigkeit im Ausland auszufüllen (s. Anhang 17), 
wenn diese nicht über einen direkten ALPS-Zugang ver-
fügt. Der Fall muss diesfalls jedoch von der Ausgleichs-
kasse in ALPS erfasst werden. Diese lässt den Arbeitge-
benden eine Bescheinigung A1 zukommen. Bei einer Ent-
sendung nach Österreich, Belgien, Bulgarien, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Lettland, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Niederlande sowie in das 

                                      
3  4. August  2008  U 50/07     BGE  134  V 428 

2028 
1/20 

http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
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Vereinigte Königreich und bei Entsendungen nach Norwe-
gen und Island muss die Ausgleichskasse dem zuständi-
gen ausländischen Träger eine Kopie der Bescheinigung 
A1 senden. Die Ausgleichskasse kann jedoch die entsand-
ten Arbeitnehmenden mit dieser Aufgabe beauftragen. Bei 
einer Entsendung in die übrigen Länder hat die entsandte 
Person die Entsendungsbescheinigung (Bescheinigung 
A1) auf Anfrage (z.B. anlässlich von Arbeitgeberkontrollen) 
im Ausland vorzuweisen. Ausnahmsweise kann die Be-
scheinigung auch während oder sogar nach Ablauf der 
Entsendung noch ausgestellt werden und dann rückwir-
kend gelten. 

Nach Ablauf der 24 Monate kann bei der Ausgleichskasse 
für dieselbe arbeitnehmende Person vom gleichen Arbeit-
geber für einen Einsatz in denselben Staat erst nach einer 
Karenzfrist von 2 Monaten ein erneutes Gesuch um Ent-
sendung gestellt werden. In allen anderen Fällen muss via 
ALPS ein Antrag ans BSV gestellt werden. Falls der Arbeit-
geber nicht über einen direkten ALPS-Zugang verfügt, 
kann die Ausgleichskasse den Fall für den Arbeitgeber er-
fassen. Das BSV akzeptiert für Entsendungsverlängerun-
gen keine Anträge ausserhalb von ALPS.  

Staatsangehörige der EU bzw. der EFTA oder der 
Schweiz, welche voll arbeitslos sind und nach den Rechts-
vorschriften des Wohnmitgliedstaates Arbeitslosenleistun-
gen erhalten (gemäss Art. 65 Vo 883/2004) unterliegen 
dessen Rechtsvorschriften (Art. 11 Abs. 3 Bst. c 
Vo 883/2004).  
Diese Bestimmung gilt nicht für Personen, die von einem 
EU- bzw. EFTA-Staat oder der Schweiz Arbeitslosenleis-
tungen erhalten und zugleich in einem anderen EU- bzw. 
EFTA-Staat oder der Schweiz selbstständig oder unselbst-
ständig erwerbstätig sind.  

Eine Entsendung ist nur möglich, wenn die selbstständig 
erwerbende Person unmittelbar vor ihrer Entsendung 
grundsätzlich während zwei Monaten in der AHV/IV/EO 
versichert war und während dieser Zeit in der Schweiz eine 
bedeutende wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hat.  

2029.1 
1/20 

2037.1 
1/20 

2044.1 
1/20 

https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html#a65
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html#a11
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html#a11
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Wer gewöhnlich auf dem Gebiet von zwei oder mehreren 
Staaten eine Erwerbstätigkeit ausübt, hat die zuständige 
Behörde seines Wohnsitzstaates darüber zu informieren 
(Art. 16 Abs. 1 Vo 987/2009). In der Schweiz ist dies in ers-
ter Linie diejenige Ausgleichskasse, mit welcher die zu un-
terstellenden Arbeitnehmenden oder Selbstständigen be-
reits über eine Erwerbstätigkeit verbunden sind (s. die 
WKB). 

Hat die erwerbstätige Person ihren Wohnsitz in der 
Schweiz, prüft die Ausgleichskasse, ob sie aufgrund der 
Bestimmungen des Abkommens mit der EU in der 
AHV/IV/EO/(ALV) versichert ist4. Sind die Voraussetzun-
gen dafür erfüllt, erfasst  die zuständige Ausgleichskasse 
den Fall in ALPS und stellt eine Bescheinigung aus, dass 
die betreffende Person der schweizerischen Gesetzgebung 
unterstellt ist (Bescheinigung A1) und übermittelt eine Ko-
pie dieser Bescheinigung dem Träger bzw. den Trägern, 
der bzw. die von der zuständigen Behörde jedes anderen 
Mitgliedstaates bezeichnet wurde(n). Die Adressen finden 
sich auf der Vollzugsseite des BSV, Rubrik International, 
Verzeichnisse. Sie kann hierfür die erwerbstätige Person 
beauftragen, das von der Ausgleichskasse erstellte Formu-
lar der (den) zuständigen Behörde(n) der anderen Staaten 
vorzuweisen, auf deren Gebiet sie tätig ist.  

Haben Arbeitgebende ohne Betriebsstätte in der Schweiz  
und ihre in der Schweiz versicherten Arbeitnehmenden 
eine Vereinbarung gemäss Art. 21 Abs. 2 Vo 987/2009 ab-
geschlossen (Mustervereinbarung s. Anhang 16; siehe 
auch WKB), so rechnen die Arbeitnehmenden die 
AHV/IV/EO/ALV-Beiträge selber mit der Ausgleichskasse 
ab. Sie sind jedoch keine Arbeitnehmende ohne beitrags-
pflichtige Arbeitgebende im Sinne von Art. 6 Abs. 1 AHVG.  
Die Arbeitgebenden haben den Arbeitnehmenden zusätz-
lich zum Lohn ihren Arbeitgeberanteil sowie die Verwal-
tungskostenbeiträge auszuzahlen. Die Ausgleichskassen 
stützen sich für die Beitragsfestsetzung in der Regel auf 

                                      
4  19. Januar  2019  –      9C_539/2018 

2054 

2055 
1/20 

2063 
1/20 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112876/index.html#a16
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/lang:deu
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112876/index.html#a21
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a6.html
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die Lohnbescheinigung der Arbeitgebenden im Ausland 
(s. WBB). 

Die beitragspflichtigen Personen haben den Ausgleichs- 
kassen sämtliche erforderlichen Unterlagen und Angaben 
zur Festsetzung der Beiträge auf den in der Schweiz und in 
der EU bzw. den EFTA-Staaten erzielten Einkommen zu 
liefern (Art. 28 ATSG). Dies gilt insbesondere für in einem 
EU-/EFTA-Staat erzielte Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit. 

Für die Umrechnung der Einkommen im Rahmen der An- 
wendung der Vo 1408/71 und Vo 574/72 (altrechtliche 
Fälle) verwenden die Ausgleichskassen die im Amtsblatt 
der EU veröffentlichten Umrechnungskurse. Sie finden sich 
im Internet unter: www.bsvlive.admin.ch/vollzug Rubrik In-
ternational, Mitteilungen. 
Für die Umrechnung der Einkommen im Rahmen der An-
wendung der Vo 883/2004 und Vo 987/2009 ist der jewei-
lige Tageskurs der Europäischen Zentralbank 
(www.ecb.europa.eu) massgebend (Art. 90 Vo 987/2009). 

Die Schweiz hat mit den folgenden Staaten bilaterale Sozi-
alversicherungsabkommen abgeschlossen (vgl. Abkom-
menstexte): 

– Australien 
– Brasilien 
– China (ohne Hongkong, Macao und Taiwan; 

vgl. Rz. 2069.1) 
– Chile 
– Indien (vgl. Rz. 2069.1) 
– Israel 
– Japan 
– Kanada/Québec 
– Kosovo 
– Montenegro  
– Nordmazedonien 
– Philippinen 
– Republik San Marino 
– Serbien 
–  Südkorea (vgl. Rz. 2069.1) 

2065 
1/17 

2068 
1/16 

2069 
1/20 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a28
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/int/gesetze/verordnung_ewg_nr140871.pdf.
http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?lang=de
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112875/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112876/index.html
https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.de.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112876/index.html#a90
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/int/uebersichten/Kurz%C3%BCbersicht-Abkommen.pdf.download.pdf/Kurz%C3%BCbersicht%20Abkommen%2020190901%20DE.pdf
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/int/uebersichten/Kurz%C3%BCbersicht-Abkommen.pdf.download.pdf/Kurz%C3%BCbersicht%20Abkommen%2020190901%20DE.pdf
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– Türkei 
– Uruguay 
– USA. 

Für Bosnien und Herzegowina gilt vorderhand das Abkom-
men mit Jugoslawien. 

Sämtliche Abkommen sehen in der Regel die Unterstellung 
am Erwerbsort vor. Dies gilt immer für Unselbstständiger-
werbende, die die Staatsangehörigkeit einer der beiden 
Vertragsstaaten besitzen (s. in Bezug auf die Ausnahmen 
Rz. 2072 ff).  
Beispiel 1: Eine Türkin wohnt in der Türkei und arbeitet in 
der Schweiz: sie ist in der AHV/IV/EO/(ALV) versichert. 
Beispiel 2: Eine Schweizerin wohnt in der Schweiz und ar-
beitet in Nordmazedonien und in der Schweiz: sie ist in der 
AHV/IV/ EO/(ALV) für die in der Schweiz ausgeübte Er-
werbstätigkeit versichert und in Nordmazedonien für das 
dort erworbene Einkommen.  
Beispiel 3: Ein Chilene wohnt in der Schweiz und arbeitet 
in San Marino: das Sozialversicherungsabkommen CH/SM 
ist auf ihn nicht anwendbar, weil er weder die Staatsange-
hörigkeit des einen noch des anderen Vertragsstaats be-
sitzt. Da er seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, ist er in-
dessen nach Massgabe von Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG 
versichert. 

Alle Abkommen sehen vor, dass auf bestimmte Zeit in ei-
nen Vertragsstaat entsandte Arbeitnehmende der 
AHV/IV/EO und ALV unterstellt bleiben: 
– wenn sie von einem Unternehmen mit Sitz in der 

Schweiz vorübergehend zur Arbeitsleistung in das Ge-
biet des Vertragsstaates entsandt werden, 

– wenn sie unmittelbar vor der Entsendung versichert wa-
ren; davon wird bei einer Vorversicherungsdauer von ei-
nem Monat grundsätzlich ausgegangen und 

– wenn vorgesehen ist, dass sie nach Ablauf der Entsen-
dedauer wieder in der Schweiz beschäftigt werden; 
grundsätzlich sollten dieselben Arbeitgebenden beab-
sichtigen, die Arbeitnehmenden weiterhin zu beschäfti-
gen. 
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Die in den Sozialversicherungsabkommen vorgesehenen 
Entsendungsbestimmungen betreffen nur Unselbstständi-
gerwerbende.   

Als bestimmte Zeit (Entsendefrist) gelten: 
– 12 Monate für San Marino; 
– 24 Monate für Israel, Montenegro, Nordmazedonien, die 

Philippinen, Serbien, die Türkei und Uruguay; 
– 36 Monate für Bosnien und Herzegowina und Chile; 
– 60 Monate für Australien, Brasilien, Japan, Ka-

nada/Québec, Kosovo und die USA; 
– 72 Monate für China, Indien und Südkorea. 

Arbeitgebende, die Arbeitnehmende in einen Vertragsstaat 
entsenden, müssen bei ihrer Ausgleichskasse eine Entsen-
dungsbescheinigung verlangen (vgl. Anhang 13.1). Die 
Ausgleichskasse kann von den Arbeitgebenden verlangen, 
einen Antrag auf Entsendung auszufüllen (Formulare der 
Kassen oder Anhang 17), wenn diese nicht über einen di-
rekten ALPS-Zugang verfügen. Der Fall muss diesfalls je-
doch von der Ausgleichskasse in ALPS erfasst werden. Die 
Arbeitnehmenden weisen die Bescheinigung den zuständi-
gen Behörden des ausländischen Staates vor, um eine 
doppelte Unterstellung zu vermeiden. 

Auf Antrag beim BSV hin kann die Entsendung in der Re-
gel bis zu einer Gesamtdauer von maximal sechs Jahren 
verlängert werden (s. Anhang 13.3). Hierzu muss muss via 
ALPS ein Antrag ans BSV gestellt werden. Falls der Arbeit-
geber nicht über einen direkten ALPS-Zugang verfügt, 
kann die Ausgleichskasse den Fall für den Arbeitgeber er-
fassen. Das BSV akzeptiert für Entsendungsverlängerun-
gen keine Anträge ausserhalb von ALPS. Beim BSV kann 
innerhalb der Maximaldauer wiederholt ein Antrag auf eine 
Ausnahmevereinbarung gestellt werden. Nach deren Ab-
lauf ist eine neue Entsendung derselben Arbeitnehmerin 
resp. desselben Arbeitnehmers in denselben Staat erst 
nach Ablauf einer Karenzfrist von einem Jahr wieder mög-
lich. 
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Nichterwerbstätige Familienangehörige, welche Arbeitneh- 
mende, die von der Schweiz nach Australien, Brasilien, 
Bulgarien*, Chile, China, Dänemark*, Indien, Irland*, Is-
land**, Japan, Kanada/Quebec, Kosovo, Kroatien*, Liech-
tenstein, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Öster-
reich*, auf die Philippinen, nach Portugal*, Serbien, in die 
Slowakei*, nach Slowenien*, Südkorea, in die Tschechi-
sche Republik*, nach Ungarn*, Uruguay, in die USA oder 
nach Zypern* entsandt werden, begleiten, bleiben ebenfalls 
der AHV/IV/EO unterstellt (*: betrifft nur Familienangehö-
rige von Staatsangehörigen von Nicht-EU/EFTA-Mitglied-
staaten; **: betrifft nur Familienangehörige von Staatsange-
hörigen der EFTA-Staaten). 

Die auf bestimmte Zeit von einem Vertragsstaat in die 
Schweiz entsandten Arbeitnehmenden (resp. Selbstständi-
gerwerbende bei Entsendungen von Japan) sind in der 
AHV/IV/EO und ALV nicht versichert. Sie müssen bei der 
zuständigen Ausgleichskasse die Entsendungsbescheini-
gung vorweisen, die ihnen vom ausländischen Träger aus-
gestellt worden ist. 
Beispiel 1: Eine Amerikanerin wird von den USA für 
4 Jahre in die Schweiz entsandt: wenn sie eine Entsen-
dungsbescheinigung vorweist, ist sie in der AHV/IV/EO und 
ALV nicht versichert. 
Beispiel 2: Ein Franzose wird von der Schweiz für 2 Jahre 
nach Nordmazedonien entsandt: er bleibt in der 
AHV/IV/EO und ALV versichert, denn in diesem Fall ist das 
Sozialversicherungsabkommen CH/MK auf die Angehöri-
gen eines anderen Landes anwendbar. 
Beispiel 3: Ein Schweizer wird für 10 Jahre nach Israel ge-
schickt: er ist in der AHV/IV/EO und ALV nicht versichert 
(Unterstellung am Erwerbsort). 

Nichterwerbstätige Familienangehörige, welche Arbeitneh- 
mende, die von Brasilien, Bulgarien*, Chile, China, Däne-
mark*, Indien, Irland*, Island**, Japan, Kanada/Quebec, 
Kosovo, Kroatien*, Liechtenstein, Montenegro, Nordmaze-
donien, Norwegen, Österreich*, von den Philippinen, von 
Portugal*, Serbien, von der Slowakei*, von Slowenien*, von 
Südkorea, von der Tschechischen Republik*,von Ungarn*, 

2076.1 
1/20 

2077 
1/20 

2077.1 
1/20 



14 von 58 

EDI BSV  |  Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP) 
Gültig ab 1. Januar 2020  |    |  318.102.012 d 

von Uruguay, von den USA oder von  Zypern* in die 
Schweiz entsandt werden, begleiten, sind von der 
AHV/IV/EO ausgenommen (*: betrifft nur Familienangehö-
rige von Staatsangehörigen von Nicht-EU/EFTA-Mitglied-
staaten; **: betrifft nur Familienangehörige von Staatsange-
hörigen der EFTA-Staaten; vgl. Rz 3104.4). 

Im Verhältnis zu den nachfolgenden Staaten gilt das Er- 
werbsortprinzip unabhängig von der Staatsangehörigkeit: 
– Australien (nur für Unselbstständigerwerbende; sofern 

Einwohner, vgl. Art. 3 Bst. b Abkommen) 
– Brasilien 
– China 
– Dänemark 
– Deutschland  
– Indien 
– Irland 
– Japan (sofern Bewilligung für ständigen Aufenthalt, 

vgl. Art. 3 Bst. a Abkommen) 
– Kanada/Quebec 
– Kosovo 
– Liechtenstein 
– Philippinen 
– Schweden 
– Slowakei 
– Südkorea 
– USA  
Beispiel: Ein Iraner, der in der Schweiz wohnt und in Süd-
korea arbeitet, ist in Südkorea versichert.  

Beispiel 1: Eine Schweizerin wohnt in der Schweiz. Sie übt 
in Österreich eine unselbstständige und in der Türkei eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit aus. Für die unselbststän-
dige Erwerbstätigkeit ist sie in Österreich aufgrund des Ab-
kommens mit der EU unterstellt und für die selbstständige 
Erwerbstätigkeit in der Türkei nach Massgabe des mit die-
sem Staat abgeschlossenen Sozialversicherungsabkom-
mens.  
Beispiel 2: Ein norwegischer Staatsangehöriger wohnt in 
der Schweiz und übt in Norwegen und in Nordmazedonien 
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eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aus. Für die in Nor-
wegen ausgeübte Erwerbstätigkeit ist er in Norwegen un-
terstellt (Art. 11 Abs. 3 Bst. a Vo 883/2004). Für die in 
Nordmazedonien ausgeübte Tätigkeit ist er in der Schweiz 
unterstellt. Obwohl er in Nordmazedonien arbeitet, ist das 
Sozialversicherungsabkommen wegen seiner Staatsange-
hörigkeit nicht anwendbar. Da er seinen Wohnsitz in der 
Schweiz hat, ist er nach Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG versi-
chert. 
Beispiel 3: Ein Marokkaner mit Wohnsitz in der Schweiz ar-
beitet als Unselbstständigerwerbender in Deutschland und 
in Liechtenstein. Nach den Abkommen mit Deutschland 
und Liechtenstein ist das Erwerbsortprinzip auch auf Dritt-
staatsangehörige anwendbar. Somit ist die betreffende 
Person in der Schweiz nicht versichert. 

Besondere Bestimmungen betreffend das Personal von in-
ternationalen Schienen- und Strassentransportunterneh-
men finden sich in den folgenden Sozialversicherungsab-
kommen. In den mit einem * bezeichneten Staaten sind die 
Abkommensbestimmungen nur auf Drittstaatsangehörige 
anwendbar.  

Belgien* Art. 7 Bst. b 
SP Ziff. 6 + 8 

Montenegro Art. 7 Abs. 2  

Bulgarien* Art. 7 Abs. 2 Niederlande* Art. 7 Abs. 1  
Bst. b + Abs. 2 

Bosnien und 
Herzegowina 

vorderhand gilt 
das Abkommen 
mit Jugoslawien  
Art. 5 Bst. b  
SP Ziff. 6 

Norwegen* Art. 8 Abs. 1  
Bst. b + Abs. 2 

Dänemark* Art. 4 Bst. c 
Art. 8 Abs. 2 

Österreich* Art. 7 Abs. 3 

Deutsch- 
land* 

Art. 6 Abs. 3 Portugal* Art. 5 Bst. b + d 

Finnland* Art. 7 Abs. 2 + 
6 

San Marino wie Italien 

Frankreich* Art. 8 Abs. 1  
Bst. b 

Schweden* Art. 3 Abs. 2  
Art. 7 Abs. 2 

Griechen- 
land* 

Art. 6 Bst. b Serbien Art. 7 Abs. 2  
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Irland* Art. 3 Abs. 3 
Art. 6 Abs. 2 

Slowakei* Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

Israel Art. 6 Abs. 2+7 Slowenien* Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

Italien* Art. 5 Bst. b 
SP Ziff. 4 

Spanien* Art. 4 Bst. b 
SP Ziff. 5 

Kroatien* Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

Tschechi-
sche Repub-
lik* 

Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

Liechten- 
stein* 

Art. 3 Abs. 3 
Art. 6 Abs. 5 

Türkei Art. 5 Abs. 2 
Bst. b+d, SP 
Ziff. 4 

Luxemburg* Art. 6 Ziff. 2 
SP Ziff. 5 

Ungarn* Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

Nordmazedo-
nien 

Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

  

Gleiches gilt für die nichterwerbstätigen Familienangehöri-
gen von Arbeitnehmenden, die für eine international tätige 
Transportfirma im Schienen- oder Strassenverkehr in Bul-
garien*, Dänemark*, Irland*, Kroatien*, Liechtenstein, 
Nordmazedonien, Montenegro, Österreich*, Portugal*, Ser-
bien, der Slowakei*, Slowenien* der Tschechischen Re-
publik* oder Ungarn* tätig sind (*: betrifft nur Familienange-
hörige von Staatsangehörigen von Nicht-EU/EFTA-Mit-
gliedstaaten).  

Besondere Bestimmungen betreffend das Personal von 
Lufttransportunternehmen finden sich in den folgenden So-
zialversicherungsabkommen. In den mit einem * bezeich-
neten Staaten finden die Abkommensbestimmungen nur 
auf Drittstaatsangehörige Anwendung. 

Australien Art. 9 Abs. 1 Luxemburg* Art. 6 Ziff. 2 
SP Ziff. 5 

Belgien* Art. 7 Bst. c 
SP Ziff. 8 

Montenegro  Art. 7 Abs. 2 

Brasilien Art. 8 Niederlande* Art. 7 Abs. 1 Bst. c 
+ Abs. 2, SP Ziff. 5 

Bulgarien* Art. 7 Abs. 2 Nordmazedo-
nien 

Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 3 
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Chile Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 2 

Norwegen* Art. 8 Abs. 1 Bst. c 
+ Abs. 2, SP Ziff. 8 

China Art. 5 Abs. 2 Österreich* Art. 7 Abs. 4 
Dänemark* Art. 8 Abs. 2 

SP Ziff. 6 
Philippinen Art. 9 Abs. 1 

Deutsch- 
land* 

Art. 3 Abs. 2 
Art. 6 Abs. 4 

Serbien Art. 7 Abs. 2 

Finnland* Art. 7 Abs. 3 + 
6 
SP Ziff. 6 

Slowenien* Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 3 

Frankreich* Art. 8 Abs. 1 
Bst. c 
SP Ziff. 4 

Südkorea  Art. 8 Abs. 2  

Gross- 
britannien* 

Art. 5 Abs. 5 + 
6 

Ungarn* Art. 3 Bst. c 
Art. 7 Abs. 3 

Indien Art. 8 Abs. 1 - 3 Uruguay Art. 7 Abs. 3 
Israel Art. 6 Abs. 3 + 

7 
USA Art. 9 

Kosovo Art. 8 Zypern* Art. 7 Abs. 3 
Kroatien* Art. 3 Bst. c 

Art. 7 Abs. 3 
  

 
Gleiches gilt für die nichterwerbstätigen Familienangehöri-
gen von Arbeitnehmenden, die für ein Transportunterneh-
men im Luftverkehr in Brasilien, Bulgarien*, Chile, China, 
Dänemark*, Indien, Irland*, Kosovo, Kroatien*, Liechten-
stein, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich*, auf den 
Philippinen, in Portugal*, Serbien, der Slowakei*, Slowe-
nien*, Südkorea, Ungarn*, Uruguay, USA oder auf Zypern* 
tätig sind (*: betrifft nur Familienangehörige von Staatsan-
gehörigen von Nicht-EU/EFTA-Mitgliedstaaten). 

Schweizerinnen und Schweizer sowie EU- und EFTA-
Staatsangehörige, die an Bord eines Schiffes mit Schwei-
zer Flagge als Arbeitnehmende oder Selbstständigerwer-
bende arbeiten, sind aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz versichert (Art. 11 Abs. 4 Vo 883/2004).  

Besondere Bestimmungen betreffend Hochseeschifferin-
nen und -schiffer finden sich in den nachfolgenden Abkom-
men. Diese Bestimmungen sind in der Regel jeweils nur 
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auf die Staatsangehörigen der Schweiz und des jeweiligen 
Vertragsstaates anwendbar (Ausnahme Australien, Brasi-
lien, China, Indien, Japan, Kosovo, Serbien, Uruguay und 
USA, die für alle offen sind; die Abkommen mit Italien, 
Deutschland und Norwegen gelten nur für Drittstaatsange-
hörige [*]). 

Australien Art. 9 Abs. 2 
 

 

Kroatien Art. 7 Abs. 5  
Versicherung 
nach Flaggen-
recht 

Brasilien Art. 9 
Unterstellung 
nach Flaggen-
recht 

Montenegro 
 

Art. 7 Abs. 4 
Unterstellung 
nach Flaggen-
recht wenn 
Wohnsitz in 
diesem Staat 

Bulgarien Art. 7 Abs. 4 
Versicherung 
am Wohnsitz im 
Vertragsstaat 

Nordmazedo-
nien 

Art. 7 Abs. 5 
Versicherung 
nach Flaggen-
recht 

Chile Art. 7 Abs. 4 
Versicherung 
nach Flaggen-
recht 

Norwegen* Art. 10 Abs. 1  
Unterstellung 
nach Flaggen-
recht 

China Art. 5 Abs. 1 
Versicherung 
nach Flaggen-
recht 

Philippinen Art. 9 Abs. 4 

Deutschland* Art. 3 Abs. 2 
Art. 7 SP Ziff. 
8a Unterstel-
lung nach Flag-
genrecht 

Republik San 
Marino 

Entsprechend 
Art. 5 Bst. c  
SP Ziff. 4 des 
Abkommens 
mit Italien: Un-
terstellung 
nach Flaggen-
recht 
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Indien Art. 8 Abs. 4 
Versicherung 
nach Flaggen-
recht 

Serbien Art. 7 Abs. 4  
Unterstellung 
nach Flaggen-
recht  

Israel Art. 6 Abs. 5  
Versicherung 
nach Flaggen-
recht 

Südkorea  Art. 8 Abs. 1 
Versicherung 
am Wohnsitz  

Italien* Art. 5 Bst. c 
SP Ziff. 4 Unter-
stellung nach 
Flaggenrecht 

Uruguay Art. 7 Abs. 5 
Versicherung 
nach Flaggen-
staat 

Japan Art. 8  
Versicherung 
nach Flaggen-
recht (Aus-
nahme Abs.2: 
Geschäftsnie-
derlassung im 
Vertragsstaat) 

USA Art. 10 
Versicherung 
nach Flaggen-
recht (CH); 
Unterstellung 
nach Flaggen-
recht (USA) 

Kosovo Art. 9 
Unterstellung 
nach Flaggen-
recht 

  

 
Ist im Abkommen eine Unterstellung nach Flaggenrecht 
vorgesehen, so unterliegen die betroffenen Personen bei 
schweizerischer Flagge den schweizerischen Rechtsvor-
schriften. In diesem Fall sind sie allerdings nur dann in der 
Schweiz versichert, wenn sie auch Wohnsitz in der 
Schweiz haben. Ist hingegen im Abkommen eine eigentli-
che Versicherung nach Flaggenrecht vorgesehen, so sind 
die betroffenen Personen in jedem Fall in der Schweiz ver-
sichert, auch wenn ihr Wohnsitz im Ausland liegt. 

Als ständige Vertretungen internationaler Organisationen 
bei der UNO oder anderen internationalen Organisationen 
in der Schweiz gelten die ständigen Vertretungen der/des: 
– Afrikanischen, karibischen und pazifischen Staatsgruppe 

(Groupe ACP); 
– Afrikanischen Union (AU); 
– Arabischen Arbeitsorganisation (AAO); 
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– Commonwealth;  
– Europäischen Union (EU);  
– Europarates; 
–  European Public Law Organization (EPLO); 
– Forums der pazifischen Inseln (PIF); 
– Friedensuniversität (UPEACE); 
– Golfkooperationsrats (GCC); 
–  International Development Law Organization (IDLO); 
– Internationalen Organisation der Frankophonie (IOF); 
– Liga der arabischen Staaten (Arabische Liga); 
– Organisation der islamischen Zusammenarbeit (OIC); 
– Organisation Ostkaribischer Staaten (OECS); 
– Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mit-

telmeerraum (PV-UfM); 
– Partner in Bevölkerung und Entwicklung (PPD); 
– Weltbank. 

Staatsangehörige von Nordmazedonien und den Philip- 
pinen, welche im Dienst einer diplomatischen Mission oder 
eines konsularischen Postens eines EU- oder EFTA-Staats 
angestellt sind und sich weder im EU/EFTA-Staat noch in 
ihrem Heimatstaat versichern können, sind in der 
AHV/IV/EO und ALV versichert. 

Personen, die in der Schweiz zur Dienstleistung bei einer 
diplomatischen Mission oder einem konsularischen Posten 
von einem der unten genannten Staaten eingestellt werden 
(Lokalangestellte), sind in der AHV/IV/EO und ALV versi-
chert. Sie können während einer Frist von drei Monaten 
(vorbehalten Chile, Philippinen und Türkei: sechs Monate) 
seit Beginn ihrer Erwerbstätigkeit verlangen, im anderen 
Staat versichert zu sein. Diese Vorschrift gilt für diplomati-
sche Missionen und konsularische Posten von: 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Chile (nur chilenische Staatsangehörige) 
– Kosovo 
– Kroatien 
– Liechtenstein 
– Montenegro  
– Nordmazedonien 
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– Philippinen 
–  Serbien 
– Türkei (nur türkische Staatsangehörige) 
– Uruguay.  
Dasselbe gilt für diplomatische Missionen und konsulari-
sche Posten von Kanada, jedoch bloss für Mitglieder des 
technischen und administrativen Personals, die entweder 
Wohnsitz in der Schweiz haben oder die schweizerische 
Nationalität besitzen, wobei die Frist sechs Monate beträgt. 

Die Rz 3034 gilt ferner entsprechend für Hausangestellte 
(Chile, Kosovo und Türkei: nur deren Staatsangehörige; 
andere Staaten: auch Drittstaatsangehörige) von Mitglie-
dern der diplomatischen Mission oder des konsularischen 
Postens in folgenden Staaten: 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Chile 
– Kosovo 
– Kroatien 
– Liechtenstein 
–  Montenegro 
– Nordmazedonien 
– Philippinen 
– der Türkei 
– Uruguay. 

Die Abkommen mit den folgenden Staaten sehen vor, dass  
deren Vertretungen in der Schweiz Arbeitgeberbeiträge für 
die in der Vertretung beschäftigten, gemäss Abkommen in 
der Schweiz versicherten Personen zu entrichten haben: 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Kosovo 
– Kroatien 
– Liechtenstein 
– Montenegro 
– Nordmazedonien 
– Philippinen 
–  Serbien 
– Uruguay. 
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Ebenfalls Arbeitgeberbeiträge zu entrichten haben diejeni-
gen Mitglieder der Vertretungen, die Hauspersonal be-
schäftigen, welche in AHV/IV versichert sind.  

Staatsangehörige der folgenden Staaten sind in der 
AHV/IV/EO und ALV versichert, wenn sie in der Schweiz 
im Dienst einer diplomatischen Mission oder eines konsula-
rischen Postens eines Nichtvertragsstaates angestellt sind 
und weder im Nichtvertragsstaat noch in ihrem Heimatstaat 
versichert sind: 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Dänemark  
– Irland  
– Kosovo 
– Kroatien, 
– Liechtenstein  
– Nordmazedonien 
–  Montenegro 
– der Philippinen 
–  Serbien 
– der Slowakei  
– Slowenien  
– der Tschechischen Republik  
– Zypern.  
Die Ehegatten, die eingetragenen Partnerinnen oder Part-
ner und die Kinder dieser Personen, die sich mit ihnen in 
der Schweiz aufhalten, sind versichert, soweit sie nicht be-
reits aufgrund von Bestimmungen des AHVG versichert 
sind. 

Personen, die in den nachfolgenden Staaten (Brasilien, 
Chile, Kosovo, Montenegro, Serbien und Türkei: Staatsan-
gehörige der Schweiz oder des anderen Vertragsstaats; 
andere Staaten: Staatsangehörige unabhängig ihrer Natio-
nalität) zur Dienstleistung bei einer diplomatischen Mission 
oder einem konsularischen Posten der Schweiz eingestellt 
werden (Lokalangestellte), sind nicht in der AHV/IV/EO und 
ALV versichert. Sie können allerdings innerhalb einer Frist 
von drei Monaten (Chile, Philippinen und Türkei 6 Monate) 
seit dem Beginn ihrer Erwerbstätigkeit verlangen, in der 
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AHV/IV/EO und ALV versichert zu werden. Diese Vorschrift 
gilt für diplomatische Missionen und konsularische Posten 
der Schweiz in: 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Chile (nur Schweizer Staatsangehörige) 
– Kosovo 
– Kroatien, 
– Liechtenstein 
– Montenegro 
– Nordmazedonien 
– auf den Philippinen 
– Serbien 
– der Türkei (nur Schweizer Staatsangehörige) 
– Uruguay. 

Die Regelung gemäss Rz 3048 gilt ferner entsprechend für  
Hausangestellte (Brasilien, Chile, Kosovo und Türkei: 
schweizerische Staatsangehörige; andere Staaten: schwei-
zerische Staatsangehöriger und Drittstaatsangehörige) von 
Mitgliedern der diplomatischen Mission oder des konsulari-
schen Postens in folgenden Staaten: 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Chile 
– Kosovo 
– Kroatien 
– Liechtenstein 
– Montenegro 
– Nordmazedonien 
– auf den Philippinen 
– der Türkei 
– Uruguay. 

Die Abkommen mit den folgenden Staaten sehen vor, dass  
die Schweizer Vertretung die Sozialversicherungsbeiträge 
im jeweiligen Staat abrechnet: 
–  Brasilien 
– Bulgarien 
– Kosovo 
– Kroatien 
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– Liechtenstein 
–  Montenegro 
– Nordmazedonien 
– Philippinen 
–  Serbien 
– Uruguay. 
Ebenfalls Arbeitgeberbeiträge zu entrichten haben diejeni-
gen Mitglieder der Vertretungen, die Hauspersonal be-
schäftigen, welche in der AHV/IV versichert sind.  

Ebenfalls in der AHV/IV/EO versichert sind nichterwerbstä-
tige Familienangehörige von obligatorisch versicherten 
Personen des diplomatischen oder konsularischen Diens-
tes, die ihre Erwerbstätigkeit in Australien, Brasilien, Bulga-
rien*, Chile, China, Dänemark*,  Irland*, Japan, Kosovo, 
Kroatien*, Liechtenstein, Montenegro, Nordmazedonien, 
Österreich*, auf den Philippinen, in Portugal*, der Slowa-
kei*, Serbien, Slowenien*, Südkorea, der Tschechischen 
Republik*, Ungarn*, Uruguay oder auf Zypern* ausüben (*: 
betrifft nur Familienangehörige von Staatsangehörigen von 
Nicht-EU/EFTA-Mitgliedstaaten). 

Die Bestimmungen von Rz 3056 ff. gelten für die nachfol-
genden internationalen Organisationen, mit welchen die 
Schweiz ein Sitzabkommen abgeschlossen hat:  
– Agentur für Internationale Handelsinformation und -ko-

operation (AITIC), Genf; 
– Internationale Allianz zum Schutz des Kulturerbes in 

Konfliktgebieten (ALIPH), Genf; 
– Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Basel; 
– Beratungszentrum für WTO-Recht (CENTRE CONSUL-

TATIF), Genf; 
– Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf; 
– Europäische Organisation für Kernphysikalische For-

schung (CERN), Genf; 
– Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et 

la Résilience (GCERF), Genf; 
– Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (GAVI 

Alliance), Genf; 
– Globaler Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose 

und Malaria (GFATM), Genf; 
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– Internationale Arbeitsorganisation (IAO), Genf; 
– Internationale Föderation der nationalen Rotkreuz- und 

Rothalbmondgesellschaften (FISCR), Genf; 
– Internationale Organisation für Migrationen (IOM), Genf; 
– Internationale Organisation für Zivilschutz (ICDO), Genf;  
– Internationaler Fernmeldeverein (ITU), Genf; 
– Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüch-

tungen (UPOV), Genf; 
– Internationales Erziehungsamt / Organisation der Verein-

ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(IBE/UNESCO), Genf; 

– Interparlamentarische Union (IPU), Genf; 
– Organisation der Vereinten Nationen (UNO), Genf; 
– Sekretariat des Waffenhandelsvertrags (Sekretariat 

ATT), Genf; 
– Süd Zentrum (Centre Sud), Genf; 
– Vergleichs- und Schiedsgerichtshof innerhalb der OSZE 

(COUR OSCE), Genf; 
– Weltgesundheitsorganisation (WHO), Genf; 
– Welthandelsorganisation (WTO), Genf; 
– Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), Genf; 
– Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Genf; 
– Weltpostverein (UPU), Bern; 
– Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen 

Eisenbahnverkehr (OTIF), Bern. 

Internationale Beamtinnen und Beamte mit Schweizer Bür-
gerrecht sind ab ihrem Beitritt zum Vorsorgesystem der in-
ternationalen Organisation nicht mehr in der AHV/IV/EO 
und ALV versichert (vgl. das mit der entsprechenden inter-
nationalen Organisation abgeschlossene Sitzabkommen). 

Internationale Beamtinnen und Beamte mit Schweizer Bür-
gerrecht haben die Möglichkeit, der AHV/IV/EO/ALV oder 
bloss der ALV auf freiwilliger Basis beizutreten (vgl. Brief-
wechsel mit den entsprechenden internationalen Organisa-
tionen, Art. 1a Abs. 4 Bst. b AHVG). 
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Bei juristischen Personen ergibt sich die geschäftsleitende 
Funktion einer Person z.B. aus ihrer Organstellung (vgl. 
Rz 8005 ff. WBB und Rz 2051 WML)5. 

Nichterwerbstätige Familienangehörige, die eine Person in 
einen der nachfolgenden Staaten begleiten, welche wäh-
rend ihrer Tätigkeit im Ausland in der Schweiz versichert 
bleibt (Entsendebestimmungen, Diplomatenbestimmungen, 
Sonderregelungen), sind unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit in der AHV/IV/EO weiterhin versichert:   

Australien Art. 8 Bst. b 
Abs. 3 

Nordmazedo-
nien 

Art. 11 

Brasilien Art. 13 Norwegen* Art. 8 Abs. 1 
Bst. a 

Bulgarien* Art. 11 Österreich* Art. 11 
Chile Art. 10 Philippinen Art. 13 
China Art. 8 Portugal* Art. 7a 
Dänemark* Art. 11a Serbien Art. 10 
Irland* Art. 10 Slowakei* Art. 11 
Indien Art. 11 Slowenien* Art. 11 
Japan Art. 11 Abs. 2 Südkorea  Art. 11 
Kanada/ 
Quebec 

SP Ziff. 5 
SP Ziff. 5 

Tschechische  
Republik* 

Art. 11 

Kosovo Art. 13 Ungarn* Art. 10 
Kroatien* Art. 11 Uruguay Art. 10 
Liechtenstein* Art. 8a USA Art. 11  
Montenegro Art. 10 Zypern* Art. 11 

 
Für Schweizer und EU-/EFTA-Staatsangehörige geht das 
Abkommen mit der EU resp. mit der EFTA vor. Deshalb 
sind die mit einem * bezeichneten bilateralen Sozialversi-
cherungsabkommen auf sie nicht anwendbar.  

                                      
5 31. August  1971  ZAK  1972 S. 128  – 

  9. Oktober 1974  ZAK  1975 S. 246  – 
21. Juni  1982  ZAK  1983 S. 193  – 
  1. Oktober 1991  ZAK  1991 S. 493  – 

3084 
1/19 

3104.4 
1/20 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_158_1/a8.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_158_1/a8.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_520_1/a11.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20142384/index.html#a13
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_598_1/a8.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_598_1/a8.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_214_1/a11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_163_1/a11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_245_1/a10.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_645_1/a13.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20153177/index.html#a8
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_654_1/a7a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_314_1/a11a.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20110173/index.html#a10
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_441_1/a10.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_690_1/a11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_214_1/a11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_691_1/a11.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20110145/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20140835/index.html#a11
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_232_1/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940044/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_743_1/a11.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20182732/index.html#a13
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_418_1/a10.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_291_1/a11.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20132939/index.html#a10
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_514_1/a8a.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130609/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20110174/index.html#a10
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_258_1/a11.html


27 von 58 

EDI BSV  |  Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP) 
Gültig ab 1. Januar 2020  |    |  318.102.012 d 

Drittstaatsangehörige, die von einem öffentlich-rechtlichen 
Arbeitgebenden in der Schweiz in einen EU-/EFTA- oder 
Vertragsstaat entsandt wurden, bleiben in der AHV/IV/EO 
unterstellt, sofern sie die Tätigkeit in einem der folgenden 
Staaten ausüben: 
– Australien 
– Belgien 
– Brasilien 
– Bulgarien 
– Chile 
– China 
– Dänemark 
– Finnland 
– Frankreich 
– Indien 
– Irland 
– Israel 
– Italien 
– Japan 
– Kosovo 
– Kroatien 
– Liechtenstein 
– Montenegro 
– Nordmazedonien 
– Niederlande 
– Norwegen 
– Philippinen 
– San Marino 
–  Serbien 
– Slowakei  
– Slowenien 
– Südkorea 
– Tschechischen Republik 
– Uruguay 
– USA 
– Ungarn 
– Zypern. 
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Nichterwerbstätige Familienangehörige, welche Personen 
begleiten, die im öffentlichen Dienst während einer unbe-
fristeten Dauer in einen den nachfolgenden Staaten ent-
sandt werden, bleiben in der AHV/IV/EO versichert: 
– Australien 
– Brasilien  
– Bulgarien*  
– Chile  
–  China 
– Dänemark*  
– Indien  
– Irland*  
– Japan  
– Kosovo 
– Kroatien* 
– Liechtenstein 
– Montenegro 
– Nordmazedonien 
– Österreich* 
– Philippinen  
– Portugal* 
– Serbien 
– Slowakei* 
– Slowenien* 
– Südkorea 
– Tschechische Republik* 
– Ungarn* 
– Uruguay 
– USA  
– Zypern*  
(*: betrifft nur Familienangehörige von Staatsangehörigen 
von Nicht-EU-Staaten).  

Die obligatorische AHV/IV/EO und ALV kann auf schriftli- 
ches Begehren hin oder über ALPS weitergeführt werden. 
Bei der schriftlichen Gesuchsstellung kann der Antrag zur 
Weitergeltung des schweizerischen Sozialversicherungs-
rechts während einer vorübergehenden Tätigkeit im Aus-
land (Anhang 17) verwendet werden.  

3117 
1/20 

4013 
1/17 

http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:163/lang:deu.
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Anhang 1: Schweizerinnen und Schweizer, die eine selbst-
ständige Tätigkeit ausüben 
1/18 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1.  

Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert2 
Vertragsstaat  in der AHV versichert, 

wenn Erwerbstätigkeit in 
den USA, Kanada/ 
Québec, Indien, Südko-
rea  
oder auf den Philippinen 

- 

Nichtvertragsstaat in der AHV versichert1  -  
EU-Staat(en) - - 
Schweiz und Ver-
tragsstaat  

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  
 
Einkommen Vertrags-
staat: 
in der AHV versichert, 
wenn Erwerbstätigkeit in 
den USA, Kanada/ 
Québec, Indien, Südko-
rea oder auf den Philippi-
nen 

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert2  

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil  
oder Mittelpunkt der Tä-
tigkeit in der Schweiz 

in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im 
Wohnsitzstaat und Mittel-
punkt der Tätigkeit in der 
Schweiz2  

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert1  Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert2  
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Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz im Ausland 

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil  
oder Mittelpunkt der Tä-
tigkeit in der Schweiz  
 
Einkommen Vertrags-
staat: 
in der AHV versichert, 
wenn Erwerbstätigkeit in 
den USA, Ka-
nada/Québec, Indien, 
Südkorea oder auf den 
Philippinen 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im 
Wohnsitzstaat und Mittel-
punkt der Tätigkeit in der 
Schweiz2  

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil  
oder Mittelpunkt der Tä-
tigkeit in der Schweiz 
 
Einkommen Nichtver-
tragsstaat:  
in der AHV versichert1 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im 
Wohnsitzstaat und Mittel-
punkt der Tätigkeit in der 
Schweiz2  

EU-Staat(en), Ver-
tragsstaat, Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen Vertrags-
staat: 
in der AHV versichert, 
wenn Erwerbstätigkeit in 
den USA, in Ka-
nada/Québec, Indien, 
Südkorea oder auf den 
Philippinen 
 
Einkommen Nichtver-
tragsstaat: 
in der AHV versichert1 

- 

1 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. 

2 In der AHV nicht versichert, wenn sich der Wohnsitz in Indien, Kanada/Québec, auf den Phi-
lippinen, in Südkorea oder in den USA befindet (vgl. Rz 2079 ff.). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
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Anhang 3: Staatsangehörige der EU, die eine selbstständige 
Tätigkeit ausüben  
1/20 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1.  

Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert3 
Vertragsstaat  in der AHV versichert1,2 - 
Nichtvertragsstaat in der AHV versichert1 - 
EU-Staat(en) - - 
Schweiz und Ver-
tragsstaat  

in der AHV versichert1,2 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert3 

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil  
oder Mittelpunkt der Tä-
tigkeit in der Schweiz  

in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und Mittelpunkt 
der Tätigkeit in der 
Schweiz3 

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert1 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert3 

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil  
oder Mittelpunkt der Tä-
tigkeit in der Schweiz 
 

Einkommen Vertrags-
staat: 
in der AHV versichert1,2 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und Mittelpunkt 
der Tätigkeit in der 
Schweiz3 
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Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil  
oder Mittelpunkt der Tä-
tigkeit in der Schweiz  
 
Einkommen Nichtver-
tragsstaat:  
in der AHV versichert1 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und Mittelpunkt 
der Tätigkeit in der 
Schweiz3 

EU-Staat(en), Ver-
tragsstaat, Nicht-
vertragsstaat 

Einkommen Vertrags-/ 
Nichtvertragsstaat: 
in der AHV versichert1,2 

- 

1 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. „Vertragsstaaten“ sind für EU-Staats-
angehörige „Nichtvertragsstaaten“, sofern die Sozialversicherungsabkommen nicht auch auf 
Drittstaatsangehörige anwendbar sind (vgl. Rz 2084). Handelt es sich um einen „Nichtver-
tragsstaat“, ist Art. 6ter AHVV ebenfalls zu beachten. 

2 Mit Ausnahme des Einkommens aus der Tätigkeit in Brasilien, China, Japan, im Kosovo und 
in Liechtenstein (vgl. Rz 2084). 

3 In der AHV nicht versichert, wenn sich der Wohnsitz in Indien, Kanada/Québec, auf den Phi-
lippinen, in Südkorea oder in den USA befindet (vgl. Rz 2079 ff.). 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
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Anhang 4: Staatsangehörige der EU, die eine unselbststän-
dige Tätigkeit ausüben  
1/20 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1. 

Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert 
Vertragsstaat  in der AHV versichert1,2 - 
Nichtvertragsstaat in der AHV versichert1 - 
EU-Staat - - 
Mehrere EU-Staa-
ten 

in der AHV versichert, 
wenn ein/mehrere Arbeit-
geber mit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeber-
prinzip) oder mehrere Ar-
beitgeber mit Sitz in ver-
schiedenen Staaten der 
EU (Wohnsitzprinzip) 

in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und ein/mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeberprin-
zip) oder ein Arbeitgeber 
mit Sitz in der Schweiz und 
ein Arbeitgeber mit Sitz im 
EU-Wohnsitzstaat  (Aus-
nahme vom Wohnsitzprin-
zip) 

Schweiz und Ver-
tragsstaat  

in der AHV versichert1,2 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert 

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil 
der Tätigkeit in der 
Schweiz oder ein/meh-
rere Arbeitgeber mit Sitz 
in der Schweiz (Arbeitge-
berprinzip) oder mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in 
verschiedenen Staaten 
der EU (Wohnsitzprinzip) 

in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und ein/ mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeberprin-
zip) oder ein Arbeitgeber 
mit Sitz in der Schweiz und 
ein Arbeitgeber mit Sitz im 
EU-Wohnsitzstaat (Aus-
nahme vom Wohnsitzprin-
zip)  

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert1 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert 
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Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil 
der Tätigkeit in der 
Schweiz oder ein/meh-
rere Arbeitgeber mit Sitz 
in der Schweiz (Arbeitge-
berprinzip) oder mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in 
verschiedenen Staaten 
der EU (Wohnsitzprinzip) 

 
   Einkommen Vertrags-

staat: 
in der AHVversichert1,2 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und ein/mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeberprin-
zip) oder ein Arbeitgeber 
mit Sitz in der Schweiz und 
ein Arbeitgeber mit Sitz im 
EU-Wohnsitzstaat (Aus-
nahme vom Wohnsitzprin-
zip) 

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn wesentlicher Teil 
der Tätigkeit in der 
Schweiz oder ein/meh-
rere Arbeitgeber mit Sitz 
in der Schweiz (Arbeitge-
berprinzip) oder mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in 
verschiedenen Staaten 
der EU (Wohnsitzprinzip) 
 
Einkommen Nichtver-
tragsstaat: 
in der AHV versichert1 

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert, 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und ein/mehrere 
Arbeitgebermit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeberprin-
zip) oder ein Arbeitgeber 
mit Sitz in der Schweiz und 
ein Arbeitgeber mit Sitz im 
EU-Wohnsitzstaat (Aus-
nahme vom Wohnsitzprin-
zip)   
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Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

EU-Staat/en, Ver-
tragsstaat, Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen EU: 
in der AHV versichert, 
wenn ein/mehrere Arbeit-
geber mit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeber-
prinzip) oder mehrere Ar-
beitgeber mit Sitz in ver-
schiedenen Staaten der 
EU (Wohnsitzprinzip) 
 
Einkommen Vertrags-
staat:  
in der AHV versichert1, 2 

 
Einkommen Nichtver-
tragsstaat: 
in der AHV versichert1 

Einkommen EU: 
in der AHV versichert 
wenn kein wesentlicher 
Teil der Tätigkeit im Wohn-
sitzstaat und ein/mehrere 
Arbeitgeber mit Sitz in der 
Schweiz (Arbeitgeberprin-
zip) oder ein Arbeitgeber 
mit Sitz in der Schweiz und 
ein Arbeitgeber mit Sitz im 
EU-Wohnsitzstaat (Aus-
nahme vom Wohnsitzprin-
zip) 

1 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. „Vertragsstaaten“ sind für EU-Staats-
angehörige „Nichtvertragsstaaten“, sofern die Sozialversicherungsabkommen nicht auch auf 
Drittstaatsangehörige anwendbar sind (vgl. Rz 2084). Handelt es sich um einen „Nichtver-
tragsstaat“, ist Art. 6ter AHVV ebenfalls zu beachten. 

2 Mit Ausnahme des Einkommens aus der Tätigkeit in Australien, Brasilien, China, Indien, Ja-
pan, Kanada/Québec, Kosovo, Liechtenstein, auf den Philippinen und in den USA (vgl. 
Rz 2084). 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
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Anhang 5: Staatsangehörige von Nichtvertragsstaaten, die 
eine selbstständige Tätigkeit ausüben  
1/20 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1. 

Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert4 
Vertragsstaat in der AHV versichert1, 2 - 
Nichtvertragsstaat in der AHV versichert1 - 
EU-Staat(en) in der AHV versichert1, 3 - 
Schweiz und Ver-
tragsstaat 

in der AHV versichert1 ,2 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4 

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert1, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4 

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert1 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4  

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

in der AHV versichert1, 2, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4 

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

in der AHV versichert1, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4 

EU-Staat(en), Ver-
tragsstaat, Nichtver-
tragsstaat 

in der AHV versichert1 ,2, 3 - 

1 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. Für Staatsangehörige von Nichtver-
tragsstaaten sind „EU-Staaten“ und „Vertragsstaaten“ „Nichtvertragsstaaten“, sofern die So-
zialversicherungsabkommen nicht auch auf Drittstaatsangehörige anwendbar sind (vgl. 
Rz 2084). Handelt es sich um einen „Nichtvertragsstaat“, ist Art. 6ter AHVV ebenfalls zu be-
achten. 

2 Mit Ausnahme des Einkommens aus der Tätigkeit in Brasilien, China, Japan, im Kosovo und 
in Liechtenstein (vgl. Rz 2084). 

3 Ausgenommen das Einkommen aus der Tätigkeit in Dänemark, Deutschland, Irland, Schwe-
den und der Slowakei (vgl. Rz 2084). 

4 In der AHV nicht versichert, wenn sich der Wohnsitz in Indien, Kanada/Québec, auf den Phi-
lippinen, in Südkorea oder in den USA befindet (vgl. Rz 2079 ff.). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html


37 von 58 

EDI BSV  |  Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP) 
Gültig ab 1. Januar 2020  |    |  318.102.012 d 

Anhang 6: Staatsangehörige von Nichtvertragsstaaten, die 
eine unselbstständige Tätigkeit ausüben  
1/20 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1. 

Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert 
Vertragsstaat  in der AHV versichert1, 3 - 
Nichtvertragsstaat in der AHV versichert3 - 
EU-Staat(en) in der AHV versichert2 - 
Schweiz und Ver-
tragsstaat  

in der AHV versichert1, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert2 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

in der AHV versichert1, 2, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

in der AHV versichert2, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

EU-Staat(en), Ver-
tragsstaat, Nichtver-
tragsstaat 

in der AHV versichert1, 2, 3 - 

1 Mit Ausnahme Einkommens aus der Tätigkeit in Australien, Brasilien, China, Indien, Japan, 
Kanada/Québec, Kosovo, Liechtenstein, auf den Philippinen und in den USA (vgl. Rz 2084). 

2 Ausgenommen das Einkommen aus der Tätigkeit in Dänemark, Deutschland, Irland, Schwe-
den und der Slowakei. 

3 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. Für Staatsangehörige von Nichtver-
tragsstaaten sind „EU-Staaten“ und „Vertragsstaaten“ „Nichtvertragsstaaten“, sofern die So-
zialversicherungsabkommen nicht auch auf Drittstaatsangehörige anwendbar sind (vgl. 
Rz 2084). Handelt es sich um einen „Nichtvertragsstaat“, ist Art. 6ter AHVV ebenfalls zu be-
achten. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
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Anhang 7: Staatsangehörige von Vertragsstaaten, die eine 
selbstständige Tätigkeit ausüben  
1/20 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1. 

Erwerbsort Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert4 
Vertragsstaat  in der AHV versichert, wenn 

Erwerbstätigkeit in den USA, 
Kanada/Quebec, Indien, 
Südkorea und auf den Philip-
pinen oder bei Personen, die 
nicht Angehörige des Ver-
tragsstaates sind, in dessen 
Gebiet sie arbeiten1, 2 

- 

Nichtvertragsstaat in der AHV versichert1 - 
EU-Staat(en) in der AHV versichert1, 3 - 
Schweiz und Ver-
tragsstaat  

Einkommen Schweiz 
in der AHV versichert 
 

Einkommen Vertragsstaat: 
in der AHV versichert, 
wenn Erwerbstätigkeit in 
den USA, Kanada/Quebec, 
Indien, Südkorea und auf 
den Philippinen oder bei 
Personen, die nicht Ange-
hörige des Vertragsstaates 
sind, in dessen Gebiet sie 
arbeiten1,2 

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4 

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert1, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4  

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert1 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4  
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Erwerbsort Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

Einkommen Schweiz/EU: 
in der AHV versichert1, 3 

 

Einkommen Vertragsstaat: 
in der AHV versichert, 
wenn Erwerbstätigkeit in 
Indien, Kanada/Quebec, 
auf den Philippinen , in 
Südkorea oder in den USA 
oder bei Personen, die 
nicht Angehörige des Ver-
tragsstaates sind, in des-
sen Gebiet sie arbeiten1, 2  

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4  

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

in der AHV versichert1, 3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert4  

EU-Staat(en), Ver-
tragsstaat, Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen EU/Nichtver-
tragsstaat: 
in der AHV versichert1, 3 
 
Einkommen Vertragsstaat: 
in der AHV versichert, 
wenn Erwerbstätigkeit in 
Indien, Kanada/Quebec, 
auf den Philippinen, in 
Südkorea oder in den USA 
oder bei Personen, die 
nicht Angehörige des Ver-
tragsstaates sind, in des-
sen Gebiet sie arbeiten1, 2 

- 

1 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. Für die Staatsangehörigen eines Ver-
tragsstaates sind „EU-Staaten“ und „Vertragsstaaten, deren Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen“ „Nichtvertragsstaaten“, sofern die Sozialversicherungsabkommen nicht auch auf 
Drittstaatsangehörige anwendbar sind (vgl. Rz 2084). Handelt es sich um einen „Nichtver-
tragsstaat“, ist Art. 6ter AHVV ebenfalls zu beachten. 

2 Mit Ausnahme des Einkommens aus der Tätigkeit in Brasilien, China, Japan, im Kosovo und 
in Liechtenstein (vgl. Rz 2084). 

3 Ausgenommen das Einkommen aus der Tätigkeit in Dänemark, Deutschland, Irland, Schwe-
den und der Slowakei.  

4 In der AHV nicht versichert, wenn sich der Wohnsitz in Indien, Kanada/Québec, auf den Phi-
lippinen, in Südkorea oder in den USA befindet (vgl. Rz 2079 ff.). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
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Anhang 8: Staatsangehörige von Vertragsstaaten, die eine 
unselbstständige Tätigkeit ausüben  
1/20 

In der Tabelle werden nur die Einkommen erwähnt, die in der AHV 
versichert sind. Die Regeln für die EU-Staaten gelten analog für die 
EFTA-Staaten. Für die Definition von "Vertragsstaat" und "Nichtver-
tragsstaat" vgl. Rz 1016.1. 

Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz  in der AHV versichert in der AHV versichert 
Vertragsstaat  in der AHV nicht versichert, 

ausser Personen, die nicht 
Angehörige des Vertrags-
staates sind, in dessen Ge-
biet sie arbeiten1, 3  

- 

Nichtvertragsstaat in der AHV versichert3 - 
EU-Staat(en) in der AHV versichert2 - 
Schweiz und Ver-
tragsstaat  

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert 
 
Einkommen Vertragsstaat: 
in der AHV nicht versichert, 
ausser Personen, die nicht 
Angehörige des Vertrags-
staates sind, in dessen Ge-
biet sie arbeiten1, 3 

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz und EU-
Staat(en) 

in der AHV versichert2 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz und Nicht-
vertragsstaat 

in der AHV versichert3 Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  
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Erwerbsort 
Wohnsitz 
in der Schweiz  im Ausland 

Schweiz, EU-
Staat(en), Vertrags-
staat  

Einkommen Schweiz/EU-
Staat(en): 
in der AHV versichert 1,2,3 

 

Einkommen Vertragsstaat: 
in der AHV nicht versichert, 
ausser Personen, die nicht 
Angehörige des Vertrags-
staates sind, in dessen Ge-
biet sie arbeiten1, 3 

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert  

Schweiz, EU-
Staat(en), Nichtver-
tragsstaat 

Einkommen Schweiz/EU-
Staat(en): 
in der AHV versichert1, 2, 3 

 

Einkommen Nichtvertrags-
staat: 
in der AHV versichert3 

Einkommen Schweiz: 
in der AHV versichert 

EU-Staat(en), Ver-
tragsstaat, Nicht-
vertragsstaat 

Einkommen EU: 
in der AHV versichert2 

 

Einkommen Vertragsstaat: 
in der AHV nicht versichert, 
ausser Personen, die nicht 
Angehörige des Vertrags-
staates sind, in dessen Ge-
biet sie arbeiten1, 3 

 
Einkommen Nichtvertrags-
staat: 
in der AHV versichert3 

- 

1 In der AHV nicht versichert für Einkommen aus Tätigkeiten in Australien, Brasilien, China, 
Indien, Japan, Kanada/Québec, Kosovo, Liechtenstein, auf den Philippinen und in den USA. 

2 Ausgenommen das Einkommen aus der Tätigkeit in Dänemark, Deutschland, Irland, Schwe-
den und der Slowakei. 

3 Das Einkommen aus der Tätigkeit in einem Nichtvertragsstaat ist unter Umständen nach 
Art. 6ter AHVV von der Beitragspflicht ausgenommen. Für die Staatsangehörigen eines Ver-
tragsstaates, die in einem anderen Vertragsstaat arbeiten, sind „EU-Staaten“ und „Vertrags-
staaten“ „Nichtvertragsstaaten“, sofern die Sozialversicherungsabkommen nicht auch auf 
Drittstaatsangehörige anwendbar sind (vgl. Rz 2084). Handelt es sich um einen „Nichtver-
tragsstaat“, ist Art. 6ter AHVV ebenfalls zu beachten. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6ter.html
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Anhang 13: Sozialversicherungsabkommen 

13.3 Entsendedauer und Verlängerung aufgrund der Sozial-
versicherungsabkommen 
1/20 

Norwegen* Entsendung: 12 Monate 
Verlängerung: bis 3 Jahre 

Belgien* Entsendung: 12 Monate 
Verlängerung: bis 5 Jahre 

San Marino 
Italien* 

Entsendung: 12 Monate 
Verlängerung: bis 6 Jahre 

Dänemark* Entsendung: 24 Monate 
Verlängerung: bis 3 Jahre 

Uruguay Entsendung: 24 Monate 
Verlängerung: bis 4 Jahre 

Niederlande* Entsendung: 24 Monate 
Verlängerung: bis 5 Jahre 

Bulgarien* 
Deutschland*  
Finnland* 
Frankreich* 
Griechenland* 
Grossbritannien*  
Irland* 
Israel 
Kroatien* 
Luxemburg* 
Montenegro  
Nordmazedonien 
Österreich* 
Philippinen 
Portugal* 
Schweden* 
Serbien  
Slowakei* 
Slowenien*  
Spanien* 
Tschechische Republik* 

Entsendung: 24 Monate 
Verlängerung: bis 6 Jahre 

http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?lang=de&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeYR5gGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-.pdf
http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?lang=de&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeYR5gGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-.pdf


43 von 58 

EDI BSV  |  Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP) 
Gültig ab 1. Januar 2020  |    |  318.102.012 d 

Türkei 
Ungarn* 
Zypern* 
Chile 
Bosnien und Herzegowina 

Entsendung: 36 Monate 
Verlängerung: bis 6 Jahre 

Brasilien  
 

Entsendung: 60 Monate 
Keine Verlängerung 

Australien 
Kosovo 
Liechtenstein*  

Entsendung: 60 Monate 
Verlängerung: bis 6 Jahre 

Japan Entsendung: 60 Monate 
Verlängerung: bis 6 Jahre (ohne Zu-
stimmung) 

USA 
Kanada/Quebec 

Entsendung: 60 Monate 
Verlängerung: bis 6,5 Jahre 

China 
Indien 
Südkorea 

Entsendung: 72 Monate 
Keine Verlängerung 

* Nur für Drittstaatsangehörige. Für die eigenen Staatsangehörigen siehe Rz 2024 ff. 
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13.4 Übersicht der Staaten, mit denen die Schweiz ein Sozial-
versicherungsabkommen abgeschlossen hat 
1/20 

Die früheren Abkommen mit den heutigen EU-/EFTA-Staaten sind 
kursiv gedruckt und finden nur für Drittstaatsangehörige Anwen-
dung. 

Staat Inkrafttreten 
Australien 01.01.2008 
Belgien 01.05.1977 
Bosnien-Herzegowina (Abk. mit Jugoslawien) 01.03.1964 
Brasilien 01.10.2019 
Bulgarien 01.12.2007 
Chile 01.03.1998 
China* 19.06.2017 
Dänemark 01.12.1983 
 (revidiert 01.10.1986 und 01.12.1997) 
Deutschland 01.05.1966 
 (revidiert 01.11.1976 und 01.04.1990) 
Finnland 01.10.1986 
Frankreich 01.11.1976 
Grossbritannien 01.04.1969 
Griechenland 01.12.1974 
Indien* 29.01.2011 
Irland 01.07.1999 
Israel 01.10.1985 
Italien 01.09.1964 
   (revidiert 01.1973 und 01.02.1982 
Japan 01.03.2012 
Kanada/Quebec 01.10.1995 
Kosovo 01.09.2019 
Kroatien 01.01.1998 
Liechtenstein 01.05.1990 
 (revidiert 01.11.1996 und 14.08.2002) 
Luxemburg 01.05.1969 
Montenegro 01.01.2019 
Niederlande 01.07.1971 
Nordmazedonien 01.01.2002 
Norwegen 01.11.1980 
Österreich 01.01.1969 
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Portugal 01.03.1977 
Philippinen 01.03.2004 
San Marino 01.03.1983 
Schweden 01.03.1980 
Serbien 01.01.2019 
Slowakei 01.12.1997 
Slowenien 01.08.1997 
Spanien 01.09.1970 
Südkorea* 01.06.2015 
Tschechische Republik 01.11.1997 
Türkei 01.01.1972 
Ungarn 01.01.1998 
Uruguay 01.04.2015 
USA 01.11.1980 
 (revidiert 01.08.2014) 
Zypern 01.01.1997 
 
*es handelt sich um ein Entsendeabkommen 
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Anhang 14: Personen, die über spezielle Ausweise des Eidg. 
Departements für auswärtige Angelegenheiten 
verfügen und vermutungsweise von der AHV/IV 
befreit sind 
1/18 

A.  Ausländerinnen und Ausländer 

14.1 Ausweis B mit rotem Rand 

– Missionschefinnen und Missionschefs  
– Leitende Beamtinnen und Beamte von internationalen Organisati-

onen 

14.2 Ausweis C mit rotem Rand 

– diplomatisches Personal von Botschaften, ständigen Missionen 
und Spezialmissionen 

– Hohe Beamtinnen und Beamte von internationalen Organisatio-
nen 

14.3 Ausweis D mit blauem Rand 

– Verwaltungs- und technisches Personal von Botschaften, ständi-
gen Missionen und Spezialmissionen 

14.4 Ausweis D mit braunem Rand 

– Beamtinnen und Beamte der Kategorie Berufspersonal von inter-
nationalen Organisationen 

14.5 aufgehoben 

14.6 Ausweis E mit violettem Rand 

– Dienstpersonal von Botschaften, ständigen Missionen und Spezi-
almissionen 

– Beamtinnen und Beamte (Kategorie allgemeine Dienste) von in-
ternationalen Organisationen 
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14.7 Ausweis G mit türkisfarbenem Rand und weissem Quer-
balken 

– Beamtinnen und Beamte von internationalen Organisationen 
(Kurzvertrag von begrenzter Dauer) 

14.8 Ausweis L mit beigem Rand 

– Personal nicht schweizersicher Staatsangehörigkeit der internatio-
nalen Gemeinschaft der Roten Kreuz und Roten Halbmond-Ge-
sellschaften 

14.9 Ausweis K mit rotem Rand und schwarzem Balken 

– Berufs-Postenchefinnen und -Postenchefs und Berufskonsularbe-
amtinnen sowie Berufskonsularbeamte von konsularischen Ver-
tretungen 

14.10 Ausweis K mit blauem Rand und schwarzem Balken 

– Berufs-Konsularangestellte von konsularischen Vertretungen 

14.11 Ausweis K mit violettem Rand und schwarzem Balken 

– Dienstpersonal von konsularischen Vertretungen 

14.12 Ausweis F mit gelbem Rand  

– Private Hausangestellte von Angehörigen einer Botschaft (Aus-
weis B, C oder D), einem Konsulat (Ausweis K mit rotem Rand 
und schwarzem Balken sowie Ausweis K mit blauem Rand und 
schwarzem Balken), einer ständigen Mission, einer Spezialmis-
sion oder einer internationalen Organisation, sofern sie den Best-
immungen über soziale Sicherheit im Entsendestaat oder in ei-
nem dritten Staat unterstehen (Art. 33 Ziff. 2 Buchstabe b WÜD) 

14.13 Ausweis P mit blauem Rand 

– wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer 
Staatsangehörigkeit und Familienmitglieder, die den gleichen Sta-
tus besitzen) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_191_01/a33.html
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14.14 Ausweis R mit grauem Rand 

– ausländische Mitarbeitende der IATA/SITA gemäss den Steu-
erabkommen mit der IATA (Art. 5bis) und der SITA (Art. 7). Mitar-
beitende von anderen internationalen Organisationen, die auch ei-
nen Ausweis R mit grauem Rand erhalten, sind hingegen in der 
AHV/IV/EO und ALV versichert.  

 

B.  Schweizerinnen und Schweizer 

14.15 Ausweis S mit grünem Rand 

– Beamtinnen und Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit in 
internationalen Organisationen (vgl. Rz 3055 ff.). Sie haben je-
doch die Möglichkeit, der obligatorischen AHV beizutreten (vgl. 
Rz 3058 ff.). Schweizerische Mitarbeitende des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und vom Roten Halbmond 
sind hingegen obligatorisch versichert (Art. 1a Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 
AHVG i.V.m. Art. 1 AHVV; Rz 3096). 

Dagegen sind ausländische Staatsangehörige, welche über einen 
Ausweis K mit weissem Rand (Honorarkonsulinnen und Honorar-
konsuln) oder einen Ausweis H ohne Rand (Personen ohne Vor-
rechte und Immunitäten in ständigen Missionen, Spezialmissionen, 
Botschaften oder Konsulaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ohne Beamtenstatus von internationalen Organisationen) verfügen, 
der AHV unterstellt. Dasselbe gilt für das Personal nicht schweizeri-
scher Staatsangehörigkeit beim IKRK (Ausweis I mit olivfarbenem 
Rand) und dem Personal schweizerischer Staatsangehörigkeit von 
Botschaften, ständigen Missionen und Spezialmissionen (Ausweis S 
mit grünem Rand). Versichert sind auch die obgenannten privaten 
Hausangestellten, sofern sie in keinem andern Land versichert sind. 
Weitere Sonderregelungen finden sich zudem in Rz 3021 ff. 
  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760334/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920135/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460217/index.html#a1a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460217/index.html#a1a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19470240/index.html#a1
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Anhang 17: Antrag auf Weitergeltung des schweizerischen So-
zialversicherungsrechts während einer vorüberge-
henden Tätigkeit im Ausland  
1/20 
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Anhang 18: Bescheinigung A1 
1/20 
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Anhang 19: Antrag auf Ausstellung eines Formulars A1 zur Be-
scheinigung der Unterstellung am Erwerbsort in 
Spezialfällen 
1/20 
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